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Volles Programm beim Lehnenviadukt 

 
 
Die Bauarbeiten im Bereich vom Lehnenviadukt Boden-Schwybogen sind in vollem 
Gange. Die Ufersicherung der Engelberger-Aa konnte weiter vorangetrieben werden. 
So ist der Blocksatz zwischen den Viaduktstützen 3 bis 10 fertig erstellt und eben-
falls die Arbeiten für den so genannten Unterkolkungsschutz sind abgeschlossen. 
Die Gestaltung der Bachsohle vor den Viaduktstützen 3 bis 9 konnte abgeschlossen 
werden. Auf der Seite 
Örtigen (linke Bach-
seite) konnten die Ar-
beiten für den Ero-
sionsschutz ebenso 
in Angriff genommen 
werden wie die Arbei-
ten beim Widerlager 
Engelberg. Gemäss 
Auskunft der örtli-
chen Bauleitung lie-
gen keine Abwei-
chungen zum Zeit-
plan vor. In den bei-
den ersten Juni-
Wochen ist vorgese-
hen, mit den Spritz-
betonsicherungen zu 
beginnen.                         Die Bachsole ist bereits fertig. Ebenso der Blocksatz auf der rechten Ufer- 
                                             seite der Engelberger-Aa. 
 
 
 

Am 
 

Dienstag, 23. Mai 2006, 20.00 Uhr, 
in der Aula des Schulhauses Aeschi 

 
findet die Rechnungs-Talgemeinde (Einwohnergemeinde-Versammlung) statt. 
Der Gemeinderat freut sich auf ein reges Interesse und auf eine repräsentative 

Besucherbeteiligung. 
 



Baugesuche und Sonderbewilligungen 

 
Nachstehende Baugesuche werden gemäss Art. 29 Abs. 2 der Verordnung zum Baugesetz 
vom 7. Juli 1994 (BauV) während zehn Tagen, vom 18. bis und mit 29. Mai 2006 beim 
Bauamt Engelberg öffentlich aufgelegt. Einsprachen sind innert dieser Frist schriftlich und 
begründet, im Doppel an den Einwohnergemeinderat Engelberg, Dorfstrasse 1, 6390 
Engelberg, einzureichen (Art. 31, 36 und 37 BauV). 
 
Gleichzeitig werden die benötigten Sonderbewilligungen angezeigt.  
 
- Bauherrschaft: Schiller International University, Schloss Ingersheim,  
 D-74379 Ingersheim  
 Objekt: Fahnenmasten  
 Ort: Bahnhofstrasse  
 Parzelle Nr. 96 
 Zone: übriges Gemeindegebiet, überlagert mit mittlerer Gefährdung  
 
- Bauherrschaft: Swisshaus Bauforum Hochdorf AG, Postfach 666, Hauptstrasse 5, 

6281 Hochdorf  
 Objekt: Neubau Einfamilienhaus  
 Ort: Oberbergstrasse 9  
 Parzelle Nr. 2391 und 2392  
 Zone: W3 
 
- Bauherrschaft: Anny und Sepp Mathis-Infanger, Bergli, 6390 Engelberg 
 Objekt: Ersatz Silobehälter  
 Ort: Alp Schönenboden, Stoffelberg  
 Parzelle Nr. 46 
 Zone: Alpwirtschaftszone, Wintersportzone, Landschaftsschutzgebiet von 

regionaler Bedeutung, überlagert mit mittlerer Gefährdung  
 Sonderbewilligung: raumplanerische Feststellungsverfügung  
 
- Bauherrschaft: Romy und Toni Odermatt-Christen, Tellenstein 17,  
 6390 Engelberg 
 Objekt: Gartenhaus und Velounterstand  
 Ort: Tellenstein 17  
 Parzelle Nr. 2295  
 Zone: W2A, überlagert mit geringer und mittlerer Gefährdung  
 
- Bauherrschaft: Silvia und Karl Breitenfellner, Dinkelhof 6, 5706 Boniswil  
 Objekt: Balkonverglasung  
 Ort: Schwandstrase 9  
 Parzelle Nr. 214  
 Zone: W2B, überlagert mit geringer Gefährdung  
 
- Bauherrschaft: Berta Barmettler, Weiherstrasse 4c, 8307 Effretikon  
 Objekt: Cheminéeofen mit Aussenkamin  
 Ort: Sörenweg 7  
 Parzelle Nr. 1646  
 Zone: W3 
 
- Bauherrschaft: Silka Wendler und Axel Büttner, Oberbergstrasse 86a,  
 6390 Engelberg 
 Objekt: Umbau Einfamilienhaus  
 Ort: Oberbergstrasse 209  
 Parzelle Nr. 1487  
 Zone: Landwirtschaftszone, überlagert mit erheblicher Gefährdung  
 Sonderbewilligung: raumplanerische Ausnahmebewilligung  



 
- Bauherrschaft: Bürgi AG, Filiale Engelberg, Wasserfallstrasse 80, 6390 Engelberg 
 Objekt: Aushub- und Inertstoffdeponie, 1. und 2. Etappe  
 Ort: Rapperschwändi, Grafenort  
 Parzelle Nr. 967  
 Zone: Landwirtschaftszone 
 Sonderbewilligung: raumplanerische Ausnahmebewilligung  
 
 

SOZIALDIENST ENGELBERG 
 

Wir ziehen um 
 

und sind daher am 
 

Mittwoch, 17. Mai und Freitag, 19. Mai 2006 
ausschliesslich über Telefonnummer 041 639 52 40 erreichbar. 

 
Donnerstag, 18. Mai 2006 

Ganzer Tag GESCHLOSSEN. Für Notfälle sind wir über die  
Gemeinde-Telefonnummer 041 639 52 00 erreichbar. 

 
Ab Montag, 22. Mai 2006 dürfen wir Sie 

am neuen Ort, im 3. Stock, Gemeindehaus Engelberg, 
wieder zu den bekannten Schalterstunden begrüssen. 

AUTOWASCHAKTION 

der 3.Oberstufe 

Samstag, 20. Mai 2006 beim Werk-Areal Wyden 
09.00 Uhr bis 16 .00 Uhr (durchgehend) 

 

Wollen Sie Ihrem Auto einen speziellen Glanz verleihen? 
Dann kommen Sie auf das Werk-Areal Wyden Engelberg! 

Während die Autos vom Schmutz befreit werden, können Sie 
sich in unserem Beizli mit Kaffee und Kuchen verwöhnen 

lassen. 
 

Die Preise: Aussenwäsche: 9 Fr. / Innenreinigung: 9 Fr. 
Kombi-Pack: Innen/Aussen. 16 Fr. 

 

Sie unterstützen mit dieser Aktion das 
Schulverlegungsprojekt der 3. OST Engelberg 



RECHNUNGS-TALGEMEINDE (Einwohnergemeinde Versammlung) 
 

Dienstag, 23. Mai 2006, 20.00 Uhr, Aula des Schulhauses 
 
 

TRAKTANDENLISTE 
 
 
 

Sachgeschäfte 

 
 
1. Genehmigung der Rechnungen pro 2005; 

a) der Einwohnergemeinde aa) Laufende Rechnung 
 ab) Investitionsrechnung 

b) des Erlenhaus 
c) des Sporting Park Erlen 

 
2. Bewilligung eines Zusatzkredits von maximal Fr. 2'500'000.--, brutto, zum bereits 

bewilligten Rahmenkredit von maximal Fr. 3'500'000.--, brutto, für Erstmassnahmen zur 
Behebung der Hochwasserschäden vom August 2005. (Die Bruttoausgaben reduzieren sich durch 
Subventionen des Bundes und des Kantons sowie durch Versicherungsleistungen.) 

 
3. Erteilung der Vollmacht an den Gemeinderat zum Verkauf des Grundstückes Parzelle 

Nr. 2381, Wetti 
 
Fragestunde 
 
Anschliessend  informieren Ernst von Holzen und Fredy Miller über die Zukunft des Weltcup-

Skispringens Engelberg 
 

Aktenauflage 
Ab 27. April 2006 bis zur Talgemeinde liegen die Beschlussesanträge zu den Sachgeschäften und 
die damit zusammenhängenden, zur Information der Stimmbürger notwendigen Unterlagen auf der 

Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf (Art. 7 Ziff. 3 Abstimmungsgesetz). 
Während der gleichen Zeit können die Gemeinderechnungen auf der Gemeindekasse eingesehen 
werden. 

Stimmberechtigung 
Nach Art. 15 in Verbindung mit Art. 91 und 92 der Kantonsverfassung sind an der Talgemeinde alle in 
der Gemeinde Engelberg wohnhaften Kantonsbürger und niedergelassenen Schweizerbürger, die das 
18. Altersjahr zurückgelegt haben, und denen nicht, gestützt auf die Gesetzgebung, das 
Aktivbürgerrecht entzogen ist, stimmberechtigt. Bezüglich dem Stimmort wird auf Art. 3 der 
Abstimmungsverordnung verwiesen. 

 
 
Engelberg, 29. März 2006 EINWOHNERGEMEINDERAT ENGELBERG 
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